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Gebührenliste 2025 

 
Beschreibung Je Entleerung Pro Quartal 

2-
wöchentliche 
Entleerung 

 € 19,60  € 58,80 

4-
wöchentliche 
Entleerung 

 € 9,80  € 29,40 

Container 
1100 Liter 

 € 119,70  € 359,10 

60l Abfallsack  € 9,80 - 

120l 
Biotonne 

- 
 € 11,00 

240l 
Biotonne 

- 
 € 22,00 

 

Verkauf Gebühr 

Mülltonne 90l  € 34,20 

Biotonne 120l  € 39,60 

Hundeabgabe pro Hund  € 50,00 

Wachhund f.d Ausübung 
eines Gewerbes 

 € 30,00 

Wasserbezugsgebühr  € 1,980 

Mindestanschlussgebühr 
Wasser 

 € 2.832,50 

Kanalbenützungsgebühr  € 4,84 

Mindestanschlussgebühr 
Kanal 

 €  4.724,50 

Mindestanschlussgebühr 
Ableitung 
Niederschlagwasser 

 € 1.200,00 

Pool Befüllung vom 
Hydranten, Pauschalgebühr 

- 

Kindergartentransport  € 11,60 

Meldebestätigung privat  € 16,40 

Meldebestätigung Behörde 
Arbeitgeber etc. 

 € 2,10 

Haushaltsbestätigung privat   € 16,40 

Haushaltsbestätigung 
Behörde, Arbeitgeber etc. 

 € 2,10 

Strafregister privat  € 30,70 

Strafregister (zur Vorlage 
bei….) 

 € 16,40 

! Für Zivildienst/ Rotes Kreuz + Nachweis = 
kostenfrei ! 

Krankenbett 1.-malige 
Zustellung 

 € 25,00 

Lebensbescheinigung privat  € 30,70 

Lebensbescheinigung  €          2,10 

Baufertigstellung § 42 (1) OÖ. 
BAUO 1994 

 € 30,70 

Baufertigstellung § 43 OÖ. 
BAU 1994 

 € 38,70 

 

Ausbildung und Upgrade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der Bürgermeister 
 
 

(Manfred Emersberger) 

 

Personelles:  Ruhestand Frau Stadler Ilse 

 
Liebe Ilse, 
zum wohlverdienten Ruhestand möchten wir dir von 
Herzen für Deine 41 Jahre unermüdlichen Einsatz und 
Loyalität danken. Deine Hingabe und Professionalität 
hat nicht nur die Friedensgemeinde Moosdorf 
bereichert, sondern auch viele von uns inspiriert.  
 
Du hinterlässt eine große Lücke, aber auch viele 
schöne Erinnerungen, die wir in Ehren halten werden. 
 
Wir wünschen Dir alles Gute für Deinen neuen 
Lebensabschnitt. Möge er genauso erfüllend und 
glücklich sein, wie du es dir wünschst. Du wirst immer 
ein Teil unserer Gemeinschaft bleiben. 
 
Alles Liebe und Gute für die Zukunft! 
 
BGM Manfred Emersberger und das ganze Team 

 

Grundstückserhebung für Wohnbau- und 
Gewerbezwecke! 

 
Die Gemeinde Moosdorf bereitet derzeit die 
Neuauflage des Flächenwidmungsplanes und 
Überarbeitung des Entwicklungskonzeptes vor. In 
diesem Zusammenhang ist es unser vorrangiges Ziel, 
sowohl Bauland als auch geeignete Gewerbeflächen 
für Moosdorferinnen und Moosdorfer zu mobilisieren, 
bevor weitere Flächen neu gewidmet werden. 
 
Um den Bedarf an Wohnbaugrundstücken sowie an 
Gewerbeflächen für die kommenden 5 bis 10 Jahre 
möglichst genau ermitteln zu können, ersuchen wir Sie 
um Ihre Mithilfe:  
wenn Sie in diesem Zeitraum ein Eigenheim zur 
Deckung Ihres eigenen Wohnbedarfs errichten 
möchten, bitten wir Sie, uns Ihren Bedarf mitzuteilen. 
 

ebenso ersuchen wir Unternehmen bzw. Personen mit 
Interesse an einem Gewerbestandort, uns über ihren 
Bedarf an gewerblich nutzbaren Flächen in Moosdorf 
zu informieren. 
 
Geplant ist, künftig Wohnbau- und 
Gewerbegrundstücke ausschließlich im Rahmen von 
Baulandsicherungsmodellen zu vergeben. Diese sollen 
für Moosdorferinnen und Moosdorfer zu einem 
vergünstigten Preis – unter dem ortsüblichen 
Grundstückswert – angeboten werden. 
 
Wenn Sie Interesse an einem Grundstück zur 
Errichtung eines Eigenheimes oder an einer Fläche für 
gewerbliche Zwecke in Moosdorf haben, ersuchen wir 
Sie, uns dies unter Angabe des geplanten Zeitraums für 
die Bebauung bzw. Betriebsansiedlung (z. B. innerhalb 
der nächsten 3–5 Jahre) bekannt zu geben. 
 
Bitte senden Sie Ihre Rückmeldung ausschließlich per 
E-Mail bis spätestens 31.05.2025 an 
bauamt@moosdorf.ooe.gv.at. 
 
Hinweis: Der Kreis der Begünstigten ist in den 
Baulandsicherungsverträgen geregelt. Ein 

entsprechender Mustervertrag ist auf der Homepage 
der Gemeinde Moosdorf abrufbar.  
 
Wir danken Ihnen für Ihre Mitwirkung und Ihr 
Interesse an der Weiterentwicklung unserer 
Gemeinde 
 

Landjugendfest 2025 

 
Gratulation an die LJ Moosdorf zur großartigen 
Organisation und dem gelungenen Landjugendfest.  
Ein besonderer Dank gilt allen Anrainern für ihr 
Verständnis und Ihre Geduld während der Festtage, 
auch wenn es einmal etwas lauter wurde. Und ein 
herzliches Dankeschön an alle Grundstücks-
eigentümer für die Bereitstellung der Grundstücke für 
das Fest. 
 

mailto:bauamt@moosdorf.ooe.gv.at


KEM 

 
Die KEM (Klima- und Energie-Modellregion) ist ein 

österreichisches Förderprogramm, das Gemeinden bei 

der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen 

unterstützt. Die KEM Klimazukunft Oberinnviertel 

umfasst 20 Gemeinden und wurde Anfang 2024 

genehmigt. 

Ziele und Aufgaben: 

• Projekte zu Klimaschutz und Energiewende 
initiieren 

• Beratung für Bürger- und Bürgerinnen, 
Gemeinden und Unternehmen 

• Regionale Wertschöpfung und Arbeitsplätze 
sichern 

• Klimafreundliche Mobilität, nachhaltiges 
Bauen, erneuerbare Energien fördern 

• Bewusstseinsbildung und Vernetzung 
innerhalb eines großen Netzwerks 

 

Beispielprojekte: 

• Wanderausstellung „Klima Kinder“ 

• Repair Café 
 

     Kontakt: Angelika Wimmer     

oberinnviertel@kem-om.at 

     www.kem-om.at/Oberinnviertel 
 
 
Weiter Informationen dazu finden 
Sie auf der digitalen Amtstafel bzw. der Gem2Go 
App. 
 

Verpflichtende Kastration von Katzen mit 
Zugang ins Freie 

 
In Österreich müssen alle Freigängerkatzen gesetzlich 

kastriert werden, sofern sie nicht zur Zucht verwendet 

werden. Diese Regelung betrifft sowohl weibliche als 

auch männliche Tiere und soll die unkontrollierte 

Vermehrung und das damit verbundene Leid 

verwilderter Katzen eindämmen. Ausnahmen gelten 

nur für registrierte Zuchtkatzen mit Mikrochip und 

offizieller Meldung. Die Kastration bietet zudem 

gesundheitliche und verhaltensbezogene Vorteile für 

die Tiere und wird als Routineeingriff durchgeführt. 

Insgesamt unterstützt die Pflicht den Tierschutz und 

fördert eine verantwortungsvolle Tierhaltung. 

 

• Kastrationspflicht: Gilt für alle Katzen mit 
regelmäßigem Freigang – unabhängig vom 
Geschlecht. 

• Ziel: Eindämmung der unkontrollierten 
Vermehrung und Reduktion von 
Streunerkatzen. 

• Ausnahme: Nur registrierte Zuchtkatzen mit 
Mikrochip und behördlicher Meldung. 

• Empfehlung: Alle Katzen sollten gechippt und 
in der Heimtierdatenbank registriert werden. 

 

Vorteile der Kastration: Gesundheitliche und 

verhaltensbezogene Verbesserungen, geringes Risiko 

beim Eingriff. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hundehalter Information 

 
In Oberösterreich müssen Hundehalter und 
Hundehalterinnen ihre Hunde ab einem Alter von 
zwölf Wochen innerhalb von drei Tagen bei der 
Hauptwohnsitzgemeinde anmelden und ins 
Hunderegister eintragen lassen. Dabei ist eine 
jährliche Hundeabgabe von 50 Euro zu zahlen. Bei 
Umzug oder Tod des Hundes muss eine Ab- bzw. 
Ummeldung erfolgen, da sonst die Abgabe weiter 
fällig bleibt. 
 
Es besteht Leinenpflicht im Ortsgebiet und in 
Naturschutzgebieten. Hundehalter und 
Hundehalterinnen sind für das Verhalten ihrer Tiere 
haftbar und müssen die Hinterlassenschaften ihrer 
Hunde entfernen. In Moosdorf stehen dafür 
kostenlose Hundekotbeutel und Entsorgungsbehälter 
zur Verfügung. 
   
Verstöße gegen das OÖ Hundehaltergesetz 2024 
können mit Geldstrafen bis zu 7.000 Euro geahndet 
werden. 

 

 
 

Pool Befüllung 

 
Bevor ein Pool mit Wasser befüllt wird, muss dies 
vorab der zuständigen Gemeinde gemeldet werden. 
Diese Meldung ist notwendig, um sicher zu stellen das 
kein Alarm ausgelöst wird. 
 
Die Kosten für die Befüllung setzten sich aus zwei 
Komponenten zusammen: dem Trinkwasserverbrauch 
(TW) und dem damit verbundenen Abwasseranteil 
(AW). Auch wenn das Wasser nicht direkt in die 
Kanalisation gelangt, wird der Abwasseranteil 
berechnet. 
 
Es ist verboten, dass für solche Befüllungen Hydranten 
verwendet werden. Hydranten dienen ausschließlich 
der Löschwasserversorgung und dürfen daher nicht 
für private Zwecke wie Pool Befüllungen oder 
Reinigungszwecke genutzt werden. 
 

Wegfinder App  

 
MaaS ist ein innovatives Mobilitätskonzept, das 
verschiedene Verkehrsmittel wie Bus, Bahn, 
Carsharing und Fahrrad in einer einzigen digitalen 
Plattform bündelt. Ziel ist es, die Fortbewegung 
einfacher, flexibler und umweltfreundlicher zu 
gestalten. Mit dieser App können Sie: 
 

• Verkehrsmittel vergleichen: Finden Sie die 
schnellste oder günstigste Verbindung – egal ob 
mit Öffis, dem Fahrrad oder Fahrgemeinschaften 

• Ticket direkt buchen: Sparen Sie Zeit und kaufen 
Sie Ihre Fahrkarte einfach über die App 

• Nachhaltig unterwegs sein: Entdecken Sie 
umweltfreundliche Alternativen für Ihre 
Mobilitätsbedürfnisse 

 
Wie funktioniert die Wegfinder-App?  

1. Laden Sie die App 
kostenlos auf Ihr 
Smartphone 

2. Geben Sie Start und Ziel 
Ihrer Reise ein 

3. Lassen Sie sich 
verschiedene Routen 
und Verkehrsmittel 
anzeigen 

4. Wählen und buchen Sie 
Ihre bevorzugte Option 
direkt in der App 

 
 
 

Neuwahlen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hilfswerk 

http://www.kem-om.at/Oberinnviertel

